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§ 10 

 

Nachrüstung bei Anlagen und Gebäuden 
 
(1)    Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstof- 

fen beschickt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nicht 

mehr betreiben. Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen 

Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Januar 1985 eingebaut oder aufgestellt worden sind, 

ab 2015 nicht mehr betreiben. Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen oder 

gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und nach dem 1. Januar 1985 eingebaut oder aufge- 

stellt worden sind, nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betreiben. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht 

anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkessel Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel 

  sind, sowie auf heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung weniger als vier Kilowatt oder    

mehr als 400 Kilowatt beträgt, und auf Heizkessel nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 bis 4. 
 

(2)    Eigentümer von Gebäuden müssen dafür sorgen, dass bei heizungstechnischen Anlagen bisher 

ungedämmte, zugängliche Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die sich 

nicht in beheizten Räumen befinden, nach Anlage 5 zur Begrenzung der Wärmeabgabe gedämmt 

sind. 
 

(3)   Eigentümer von Wohngebäuden sowie von Nichtwohngebäuden, die nach ihrer Zweckbe- 

stimmung jährlich mindestens vier Monate und auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad 

Celsius beheizt werden, müssen dafür sorgen, dass zugängliche Decken beheizter Räume zum 

unbeheizten Dachraum (oberste Geschossdecken), die nicht die Anforderungen an den Mindest- 

wärmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 erfüllen, nach dem 31. Dezember 2015 so gedämmt sind, 

dass der Wärmedurchgangskoeffizient der obersten Geschossdecke 0,24 Watt/(m²⊕K) nicht  über- 

schreitet. Die Pflicht nach Satz 1 gilt als erfüllt, wenn anstelle der obersten  Geschossdecke  das 

darüber liegende Dach entsprechend gedämmt ist oder den Anforderungen an den Mindestwärme- 

schutz nach DIN 4108-2: 2013-02 genügt. Bei Maßnahmen zur Dämmung nach den Sätzen 1 und 2 

in Deckenzwischenräumen oder Sparrenzwischenräumen ist Anlage 3  Nummer 4 Satz 4 und 6 

entsprechend anzuwenden.  

(4)   Bei Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine 

Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 erst 

im Falle eines Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentümer zu erfüllen. 

Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang. 

 



  
 

(5)   Die Absätze 2 bis 4 sind nicht anzuwenden, soweit die für die Nachrüstung erforderlichen 

Aufwendungen durch die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb angemessener Frist erwirt- 

schaftet werden können. 
 

[§ 10a aufgehoben] 
 
 

                                                 Abschnitt 4 
 

                     Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie 

der Warmwasserversorgung 
 
 

                     § 13 
 

                                 Inbetriebnahme von Heizkesseln 
 
(1)   Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und deren 

Nennleistung mindestens vier Kilowatt und höchstens 400 Kilowatt beträgt, dürfen zum Zwecke der 

Inbetriebnahme in Gebäuden nur eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mit der CE- 

Kennzeichnung nach § 5 Absatz 1 und 2 der Verordnung über das Inverkehrbringen von Heizkes- 

seln und Geräten nach dem Bauproduktengesetz vom 28. April 1998 (BGBl. I S. 796), die zuletzt 

durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2449) geändert worden ist, oder 

nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 über die 

Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasser- 

heizkesseln (ABl. Nr. L 167 vom 22.6.1992, S. 17, L 195 S. 32), die zuletzt durch die Richtlinie 

2008/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 (ABl. L 81 vom 
 

20.3.2008, S. 48) geändert worden ist, versehen sind. Satz 1 gilt auch für Heizkessel, die aus Gerä- 

ten zusammengefügt werden, soweit dabei die Parameter beachtet werden, die sich aus der den 

Geräten beiliegenden EG-Konformitätserklärung ergeben. 
 

(2)   Heizkessel dürfen in Gebäuden nur dann zum Zwecke der Inbetriebnahme eingebaut oder 

aufgestellt werden, wenn die Anforderungen nach Anlage 4a eingehalten werden. Ausgenommen 

sind bestehende Gebäude, wenn deren Jahres-Primärenergiebedarf den Wert des Jahres- 

Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes um nicht mehr als 40 vom Hundert überschreitet. 
 

(3)    Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf 
 
1.      einzeln produzierte Heizkessel, 
 

2. Heizkessel, die für den Betrieb mit Brennstoffen ausgelegt sind, deren Eigenschaften von den 

marktüblichen flüssigen und gasförmigen Brennstoffen erheblich abweichen, 
 

3.      Anlagen zur ausschließlichen Warmwasserbereitung, 



  
 

4. Küchenherde und Geräte, die hauptsächlich zur Beheizung des Raumes, in dem sie eingebaut oder 

aufgestellt sind, ausgelegt sind, daneben aber auch Warmwasser für die Zentralheizung und für 

sonstige Gebrauchszwecke liefern, 
 

5. Geräte mit einer Nennleistung von weniger als sechs Kilowatt zur Versorgung eines Warm- 

wasserspeichersystems mit Schwerkraftumlauf. 
 

[(4)   aufgehoben] 
 
 

§ 14 
 

Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen 
 
(1)    Zentralheizungen müssen beim Einbau in Gebäude mit zentralen selbsttätig wirkenden Ein- 

richtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung 

elektrischer Antriebe in Abhängigkeit von 
 

1.      der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Führungsgröße und 
 
2.      der Zeit 
 
ausgestattet werden. Soweit die in Satz 1 geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebäuden 

nicht vorhanden sind, muss der Eigentümer sie nachrüsten. Bei Wasserheizungen, die ohne Wärme- 

übertrager an eine Nah- oder Fernwärmeversorgung angeschlossen sind, gilt Satz 1 hinsichtlich der 

Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr auch ohne entsprechende Einrichtungen in den 

Haus- und Kundenanlagen als eingehalten, wenn die Vorlauftemperatur des Nah- oder Fernwärme- 

netzes in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Zeit durch entsprechende Einrichtungen 

in der zentralen Erzeugungsanlage geregelt wird. 
 

(2)    Heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Wärmeträger müssen beim Einbau in Gebäude 

mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur ausgestattet 

werden; von dieser Pflicht ausgenommen sind Fußbodenheizungen in Räumen mit weniger als 

sechs Quadratmetern Nutzfläche. Satz 1 gilt nicht für Einzelheizgeräte, die zum Betrieb mit festen 

oder flüssigen Brennstoffen eingerichtet sind. Mit Ausnahme von Wohngebäuden ist für Gruppen 

von Räumen gleicher Art und Nutzung eine Gruppenregelung zulässig. Soweit die in Satz 1 bis 3 

geforderten Ausstattungen bei bestehenden Gebäuden nicht vorhanden sind, muss der Eigentümer 

sie nachrüsten; Fußbodenheizungen, die vor dem 1. Februar 2002 eingebaut worden sind, dürfen 

abweichend von Satz 1 erster Halbsatz mit Einrichtungen zur raumweisen Anpassung der Wärme- 

leistung an die Heizlast ausgestattet werden. 
 

(3)    In Zentralheizungen mit mehr als 25 Kilowatt Nennleistung sind die Umwälzpumpen der 
 

Heizkreise beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung so auszustatten, dass die elektrische 



  
 

Leistungsaufnahme dem betriebsbedingten Förderbedarf selbsttätig in mindestens drei Stufen 

angepasst wird, soweit sicherheitstechnische Belange des Heizkessels dem nicht entgegenstehen. 
 

(4)    Zirkulationspumpen müssen beim Einbau in Warmwasseranlagen mit selbsttätig wirkenden 
 

Einrichtungen zur Ein- und Ausschaltung ausgestattet werden. 
 
(5)    Beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserlei- 

tungen sowie von Armaturen in Gebäuden ist deren Wärmeabgabe nach Anlage 5 zu begrenzen. 
 

[(6)   aufgehoben] 
 
 

§ 15 
 

Klimaanlagen und sonstige Anlagen der Raumlufttechnik 
 
(1)    Beim Einbau von Klimaanlagen mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 

zwölf Kilowatt und raumlufttechnischen Anlagen, die für einen Volumenstrom der Zuluft von 

wenigstens 4 000 Kubikmeter je Stunde ausgelegt sind, in Gebäude sowie bei der Erneuerung von 

Zentralgeräten oder Luftkanalsystemen solcher Anlagen müssen diese Anlagen so ausgeführt wer- 

den, dass 
 

1.      die auf das Fördervolumen bezogene elektrische Leistung der Einzelventilatoren oder 
 

2. der gewichtete Mittelwert der auf das jeweilige Fördervolumen bezogenen elektrischen Leis- 

tungen aller Zu- und Abluftventilatoren 

bei Auslegungsvolumenstrom den Grenzwert der Kategorie SFP 4 nach DIN EN 13779: 2007-09 

nicht überschreitet. Der Grenzwert für die Klasse SFP 4 kann um Zuschläge nach DIN EN 13779: 

2007-09 Abschnitt 6.5.2 für Gas- und HEPA-Filter sowie Wärmerückführungsbauteile der Klassen 
 

H2 oder H1 nach DIN EN 13053: 2007-11 erweitert werden. 
 
(2)    Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebäude und bei der Erneuerung von 

Zentralgeräten solcher Anlagen müssen, soweit diese Anlagen dazu bestimmt sind, die Feuchte der 

Raumluft unmittelbar zu verändern, diese Anlagen mit selbsttätig wirkenden  Regelungseinrichtun- 

gen ausgestattet werden, bei denen getrennte Sollwerte für die Be- und die Entfeuchtung eingestellt 

werden können und als Führungsgröße mindestens die direkt gemessene Zu- oder Abluftfeuchte 

dient. Sind solche Einrichtungen in bestehenden Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 nicht vorhanden, 

muss der Betreiber sie bei Klimaanlagen innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der jeweiligen 

Frist des § 12 Absatz 3, bei sonstigen raumlufttechnischen Anlagen in entsprechender Anwendung 

der jeweiligen Fristen des § 12 Absatz 3, nachrüsten. 
 

(3)    Beim Einbau von Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebäude und bei der Erneuerung von 
 

Zentralgeräten oder Luftkanalsystemen solcher Anlagen müssen diese Anlagen mit Einrichtungen



 

 
 

zur selbsttätigen Regelung der Volumenströme in Abhängigkeit von den thermischen und stoffli- 

chen Lasten oder zur Einstellung der Volumenströme in Abhängigkeit von der Zeit ausgestattet 

werden, wenn der Zuluftvolumenstrom dieser Anlagen je Quadratmeter versorgter Nettogrundflä- 

che,  bei  Wohngebäuden  je  Quadratmeter  versorgter  Gebäudenutzfläche  neun  Kubikmeter  pro 

Stunde überschreitet. Satz 1 gilt nicht, soweit in den versorgten Räumen auf Grund des Arbeits- 

oder Gesundheitsschutzes erhöhte Zuluftvolumenströme erforderlich sind oder Laständerungen weder 

messtechnisch noch hinsichtlich des zeitlichen Verlaufes erfassbar sind. 
 

(4)    Werden Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen und Armaturen, die zu Anlagen im Sinne 

des Absatzes 1 Satz 1 gehören, erstmalig in Gebäude eingebaut oder ersetzt, ist deren Wärmeauf- 

nahme nach Anlage 5 zu begrenzen. 
 

(5)    Werden Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 in Gebäude eingebaut oder Zentralgeräte solcher 

Anlagen erneuert, müssen diese mit einer Einrichtung zur Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, 

die mindestens der Klassifizierung H3 nach DIN EN 13053: 2007-11 entspricht. Für die Betriebs- 

stundenzahl sind die Nutzungsrandbedingungen nach DIN V 18599-10: 2011-12 und für den Luft-  

volumenstrom der Außenluftvolumenstrom maßgeben. 



  

Anlage 5 (zu § 10 Absatz 2, § 14 Absatz 5 und § 15 Absatz 4) Anforderungen an die 

Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen 
 

1 In Fällen des § 10 Absatz 2 und des § 14 Absatz  5 sind die Anforderungen der Zeilen 1 bis 7 und 

in Fällen des § 15 Absatz 4 der Zeile 8 der Tabelle 1 einzuhalten, soweit sich nicht aus anderen 

Bestimmungen dieser Anlage etwas anderes ergibt. 
 
 

Tabelle 1 
 

Wärmedämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, 

Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen 
 

 
 
Zeile 

 
 
Art der Leitungen/Armaturen 

 

Mindestdicke der Dämmschicht, 
bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit 

von 0,035 W/(m·K) 
 

1 
 

Innendurchmesser bis 22 mm 
 

20 mm 
 

2 
 

Innendurchmesser über 22 mm bis 35 mm 
 

30 mm 
 

3 
 

Innendurchmesser über 35 mm bis 100 mm 
 

gleich Innendurchmesser 
 

4 
 

Innendurchmesser über 100 mm 
 

100 mm 
 

5 
 

Leitungen und Armaturen nach den Zeilen 1 
bis 4 in Wand- und Deckendurchbrüchen, im 
Kreuzungsbereich von Leitungen, an Lei- 
tungsverbindungsstellen, bei zentralen Lei- 
tungsnetzverteilern 

 

/2 der Anforderungen der 
Zeilen 1 bis 4 

 

6 
 

Wärmeverteilungsleitungen nach den 
Zeilen 1 bis 4, die nach dem 31. Januar 
2002 in Bauteilen zwischen beheizten 
Räumen verschiedener Nutzer verlegt 
werden 

 

/2 der Anforderungen der 
Zeilen 1 bis 4 

 

7 
 

Leitungen nach Zeile 6 im Fußbodenaufbau 
 

6 mm 
 

8 
 

Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen 
sowie Armaturen von Raumlufttechnik- und 
Klimakältesystemen 

 

6 mm 

 
Soweit in Fällen des § 14 Absatz 5 Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen an Außenluft 

grenzen, sind diese mit dem Zweifachen der Mindestdicke nach Tabelle 1 Zeile 1 bis 4 zu 

dämmen. 



  
 

2 In Fällen des § 14 Absatz 5 ist Tabelle 1 nicht anzuwenden, soweit sich Wärmeverteilungslei- 

tungen nach den Zeilen 1 bis 4 in beheizten Räumen oder in Bauteilen zwischen beheizten 

Räumen eines Nutzers befinden und ihre Wärmeabgabe durch frei liegende Absperreinrich- tungen 

beeinflusst werden kann. In Fällen des § 14 Absatz 5 ist Tabelle 1 nicht anzuwenden auf 

Warmwasserleitungen bis zu einem Wasserinhalt von 3 Litern, die weder in den Zirkula- 

tionskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleitheizung ausgestattet sind (Stichleitun- gen) 

und sich in beheizten Räumen befinden. 
 

3 Bei Materialien mit anderen Wärmeleitfähigkeiten als 0,035 W/(m·K) sind die Mindestdicken der 

Dämmschichten entsprechend umzurechnen. Für die Umrechnung und die Wärmeleitfä- higkeit des 

Dämmmaterials sind die in anerkannten Regeln der Technik enthaltenen Berech- nungsverfahren 

und Rechenwerte zu verwenden. 
 

4 Bei Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Kälteverteilungs- und Kaltwasser- 

leitungen dürfen die Mindestdicken der Dämmschichten nach Tabelle 1 insoweit vermindert werden, 

als eine gleichwertige Begrenzung der Wärmeabgabe oder der Wärmeaufnahme auch bei anderen 

Rohrdämmstoffanordnungen und unter Berücksichtigung der Dämmwirkung der Leitungswände 

sichergestellt ist. 
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